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Bebauungsplan Nr. 77  
"Christl-Cranz-Straße, Carl-Diem-Straße, Sepp-Manger-Straße";  
Würdigung Stellungnahme aus der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3;  
Bürger 2 (vertreten durch RA Prof. Hauth & Partner) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme von Bürger 2 (vertreten durch Anwaltskanzlei Prof. Hauth & Partner) vom 
19.05.2016 
 

 
 



 



 



 



 



 



 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 06.06.2016 die Würdigung der Stellungnahme 
entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 



 
Würdigung: 
 
Die Einwendungsführerin rügt im Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 
19.05.2016 zunächst erneut, dass auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht verzichtet 
worden ist. 
 
Stellungnahme: 
 
Diese Einwendung bleibt rein formal und übersieht, dass Bebauungspläne, die keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen haben können, als bestandssichernde Bauleitpläne nicht die 
Notwendigkeit einer Umweltprüfung und eines Umweltberichts erzeugen. Die Einwendungs-
führerin sagt auch nichts dazu, warum das anders sein sollte. 
 
Darüber hinaus liegt der Begründung zum Bebauungsplan ein Umweltbericht bei (Seite 20 
ff.).  
 
Inhaltlich erhebt sie folgende Einwendungen: 
 
1. „Spielplatzfläche“ 
 
a) Die Einwendungsführerin ist nach wie vor mit der Festsetzung des Spielplatzes auf 
dem südlichen Teil ihres Grundstücks FlNr. 748/70 nicht einverstanden. Sie wiederholt in-
haltlich ihre schon bisher vorgetragenen Einwendungen: 
 
Es sei nicht nachvollziehbar, aus welchen städtebaulichen und auch rechtlich zulässigen 
Gründen sie auf ihrem eigenen Grundstück und zudem auf eigene Kosten die den Nachbar-
grundstücken in eigener Regie obliegende Herstellungs- und Unterhaltungspflicht für Spiel-
plätze zu übernehmen habe; hinzu komme, dass die mit der Schaffung von Spielplätzen ver-
bundenen Lärmimmissionen einzig zu Lasten der Bewohner ihres Hauses erfolgen und eine 
Mehrzahl der angrenzenden Gebäude/Eigentümer von der ihr obliegenden Verpflichtung zur 
Schaffung von Spielplätzen frei werden und ihre Grundstücke zudem keinen Lärmimmis-
sionen durch Spielplatzflächen ausgesetzt seien. 
 
Stellungnahme: 
 
Die Einwendungsführerin übergeht erneut den Umstand, dass im Bereich Mitte des Plange-
biets schon bei ursprünglichen Planungen die Südhälfte ihres späteren Grundstücks als 
Spielplatzfläche für den gesamten Bereich Mitte eingeplant gewesen ist. Hätte die Gemeinde 
damals einen Bebauungsplan erlassen, dann wäre dies seinerzeit auch so festgesetzt 
worden. 
 
Der in der Entwicklung von Grundstücken erfahrene Rechtsvorgänger der Einwendungs-
führerin hat das Grundstück FlNr. 748/70 mit dieser Einschränkung wissentlich erworben; er 
wird für dessen südliche Hälfte kaum den damaligen Preis für Bauland bezahlt haben. 
 
Es ist auch städtebaulich sinnvoll, für die Wohngebäude des Bereichs Mitte des Bebauungs-
plangebiets einheitlich einen größeren Spielplatz anzulegen, statt im Vorgarten eines jeden 
Wohnhauses einen kleinen Mini-Spielplatz errichten zu lassen. Im Übrigen gilt auch für die 
Einwendungsführerin die schon lange bekannte, einhellige Auffassung der Rechtsprechung: 
 
„Der Lärm spielender Kinder mag für einzelne Bewohner schwer erträglich sein, ist jedoch 
als Lebensäußerung unvermeidbar und deshalb auch in einem Wohngebiet der Nachbar-
schaft zuzumuten.“ (BayVGH, U. v. 30.04.1984, BayVBl 1984, 49; vgl. auch BVewG, U. v. 
12.12.1991, Az.: 4 C 5.88, BayVBl 1992, 410 f.) 
 



b) Die Einwendungsführerin wendet sich nach wie vor auch gegen die geänderte Fest-
setzung in Nr. 1.2.4, wonach die festgesetzten Flächen für Spielplätze dauerhaft sicherzu-
stellen, mit Spiel- und Sitzangeboten auszustatten und zu begrünen sind. Sie verweist hierzu 
auf ihre bisherigen Einwendungen in ihrem Schreiben vom 03.11.2015. 
 

Stellungnahme: 
 

Zunächst wird Bezug genommen auf die zu den Einwendungen vom 03.11.2015 festge-
haltene Stellungnahme der Verwaltung. 
 

Die Einwendungsführerin übersieht auch den Unterschied zwischen einer Baulücke einer-
seits und einer Freifläche mit entsprechender städtebaulicher Zweckbestimmung anderer-
seits. Letztere liegt hier vor. 
 

c) Die Einwendungsführerin führt weiter aus, eine dingliche Sicherung der Spielplatz-
flächen hätte daher bereits im Zusammenhang mit den ursprünglichen Planungen der Firma 
Raumbau GmbH & Co. KG erfolgen müssen; aus welchen Gründen dies nicht erfolgt sei, 
lege die Gemeinde nicht offen; nicht zulässig sei es jedoch, „Jahrzehnte nach Verwirklichung 
der Bebauung Flächen eines einzelnen Eigentümers für öffentliche Zwecke in Anspruch zu 
nehmen“. 
 

Stellungnahme: 
 

Die Einwendungsführerin bringt hier die „Verwirklichung der Bebauung“ einerseits und die 
„Inanspruchnahme für den Kinderspielplatz“ in einen Gegensatz. Dieser ist aber nicht vor-
handen, denn die Verwirklichung der Bebauung vor Jahrzehnten schloss eben gerade die 
Errichtung des Kinderspielplatzes für die Wohnbebauung des Bereichs Mitte mit ein. Bei der 
Fläche des Kinderspielplatzes auf der Südhälfte des Grundstücks FlNr. 748/70 handelt es 
sich nicht um eine Baulücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, sondern 
es handelt sich um eine zum Bebauungszusammenhang gehörende Freifläche mit städte-
baulicher Zweckbestimmung als Kinderspielplatz (siehe folgende Fotos). 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 
Warum seinerzeit kein förmlicher Bebauungsplan erlassen worden ist und warum die Fläche 
seinerzeit nicht schon dinglich als Spielplatzfläche gesichert worden ist, lässt sich wohl nicht 
mehr ermitteln. Jedenfalls kommt nicht jetzt die Gemeinde nach Jahrzehnten und will etwas 
durchsetzen, was damals nicht gewollt war; vielmehr kommt die Einwendungsführerin jetzt 
nach Jahrzehnten und will daraus, dass damals die dingliche Sicherung nicht erfolgt ist, für 
diese Hälfte des Grundstücks FlNr. 748/70 ein Baurecht ableiten, das seinerzeit nie ent-
standen ist, weil die Freifläche von vornherein mit der städtebaulichen Zweckbestimmung 
Kinderspielplatz versehen war. 
 
Zu Unrecht meint die Einwendungsführerin, es sei unzulässig, „Jahrzehnte nach Verwirk-
lichung der Bebauung Flächen eines einzelnen Eigentümers für öffentliche Zwecke in An-
spruch zu nehmen …..“. Die Freifläche mit dem Kinderspielplatz wird nicht „Jahrzehnte nach 
Verwirklichung der Bebauung“ etwa neu „für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen“, 
sondern es ist seinerzeit im Zuge der Bebauung gemäß der damaligen Planung auch diese 
Freifläche mit Kinderspielplatz eingerichtet worden, die jetzt durch den Bebauungsplan ge-
sichert und ausgebaut werden soll. Ein Baurecht auf dieser Teilfläche FlNr. 748/70 hat zu 
keinem Zeitpunkt jemals bestanden. 
 
2. „Grünflächen“ 
 
a) Die Einwendungsführerin meint, aus der gewählten Bezeichnung sei nicht ersichtlich, 
welche Personen diese Privatflächen nunmehr zur gemeinschaftlichen Nutzung zugewiesen 
werden würde; die Festsetzung sei daher unbestimmt; die Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 
Abs. 1 Nr. 15 BauGB enthalte nur eine Rechtsgrundlage für öffentliche oder private Grün-
flächen, nicht jedoch für die hier vorgenommene Festsetzung einer „privaten Grünfläche“, die 
unbestimmten Dritten und damit (wohl) der „Allgemeinheit“ zugewiesen ist. 
 
Stellungnahme: 
 
Die Festsetzung als „Private Grünfläche zur gemeinschaftlichen Nutzung“ ist absolut ein-



deutig. Die Einwendungsführerin hält irrigerweise die „gemeinschaftliche Nutzung“ für das-
selbe wie die „Nutzung durch die Allgemeinheit“. Die „Allgemeinheit“ ist aber nicht die „Ge-
meinschaft“. Private Nutzung ist selbstverständlich die Nutzung durch die Eigentümer (und 
damit auch die Mieter) der Wohnanwesen und ihrer Teile. Bereits in seinem Urteil vom 
24.03.1986 (Az.: 15 B 85 A.1733, S. 10 der Urteilsausfertigung) hat der BayVGH festgestellt, 
dass keine Bedenken dagegen bestehen, eine Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als 
„Gemeinschaftsgrünfläche, Spielplatz usw.“ festzusetzen. Dasselbe gilt für die hier vorge-
sehene Festsetzung als „private Grünfläche zur gemeinschaftlichen Nutzung“. 
 
b) Die Einwendungsführerin meint, durch das Pflanzgebot (Ziff. 1.7.3) für die als „private 
Grünfläche zur gemeinschaftlichen Nutzung“ festgesetzte Fläche, werde den Eigentümern 
die Privatnützigkeit ihrer Flächen entzogen. 
 
Stellungnahme: 
 
Die Einwendungsführerin wendet sich zu Unrecht gegen das Pflanzgebot und das 
Einfriedungsverbot. Die im städtebaulichen Zusammenhang des Bereichs Mitte des 
Bebauungsplans liegende Teilfläche des Grundstücks FlNr. 748/70 war seit jeher begrünt 
und nicht eingezäunt. Dies soll gesichert werden. Im Übrigen gilt das zu a) Gesagte. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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